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I. Kompetenz und
Verantwortung sind der
Schlüssel zum Erfolg.
Beides erwächst auch
aus Rechtstreue und
ethischem Verhalten.

Der Erfolg unseres Unternehmens hat viele
Quellen. Nicht zuletzt gehört dazu außer der
Kompetenz das Verantwortungsbewusstsein
aller Mitarbeiter.

Unser Ziel ist es, den Unternehmenswert nachhal-
tig zu steigern und im Interesse der Aktionäre, der
Mitarbeiter und der gesamten Gesellschaft eine
hohe Wertschöpfung zu erarbeiten. 

Dieses Ziel ist eingebettet in Rahmenbedingungen:
Recht, soziale Verantwortung, Responsible Care,
nachhaltiger Umweltschutz, Produktions- und
Produktsicherheit, hohe Produktivität, optimale
Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung.

Als Großunternehmen und weltweit operierender
Konzern steht LANXESS auch im Rampenlicht der
Öffentlichkeit und lebt unter den Regeln des politi-
schen Geschehens. LANXESS möchte sein gutes
Image bewahren und fördern.
Das unternehmerische Geschehen orientiert sich
an den Rechtsordnungen der verschiedenen Län-
der und Regionen, an Regeln des Zusammenle-
bens und an ethischen Normen, die dem Unterneh-
men und seinen Mitarbeitern im In- und Ausland
vielfältige Pflichten auferlegen. Pflichten zu erken-
nen und zu erfüllen ist bisweilen nicht ganz ein-
fach, aber unabdingbar.

Der vorliegende Verhaltenskodex will über be-
sonders wichtige Verantwortungsbereiche in-
formieren. Er soll Mitarbeiter veranlassen, im
Zweifelsfall Rat einzuholen.

Solcher Rat kann z.B. von Vorgesetzten und von
den Fachabteilungen (Rechtsabteilungen, Kon-
zernrevision oder Corporate Security) erwartet wer-
den. Dies gilt insbesondere dann, wenn andere be-
nachteiligt werden könnten, ein eigener Schaden
droht, mit einem hohen Risiko umgegangen wird
oder wenn die Rechtslage unklar ist.

II. Basis:
Das geltende Recht

Das Unternehmen respektiert das geltende
Recht und verlangt das Gleiche von seinen Mit-
arbeitern und Geschäftspartnern.

Eine aus Sicht des Einzelnen oder des Unterneh-
mens ungünstige Rechtslage darf nicht ignoriert
werden. Das Unternehmen achtet geltendes Recht,
unabhängig davon, ob es sich um überstaatliches
oder lokales Recht handelt. Ungesetzliches Verhal-
ten kann vielfältigen Schaden verursachen. Neben
den wirtschaftlichen Schaden kann die Gefahr ei-
nes Rufschadens und damit der Schädigung unse-
rer Marktposition treten. Der Wert des Unterneh-
mens wird auch durch seinen Ruf beeinflusst.
Schon der Anschein einer Rechtsverletzung kann
die öffentliche Meinung prägen und damit bei-
spielsweise eine nachteilige Veränderung des Ver-
haltens unserer Kunden und der Anteilseigner nach
sich ziehen.

gültig ab September 2005 RL-0002
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LANXESS ist vielfältigen Rechtsordnungen
unterworfen. Als globales Unternehmen mit
weltweiter Präsenz muss es selbst bei Sachver-
halten, die außerhalb eines fremden Staates
liegen, oftmals dessen Recht beachten. 

So sind beispielsweise wettbewerbsrelevante Abre-
den zwischen Wettbewerbern auch nach dem
Recht des Landes zu beurteilen, in dem sie sich
auswirken, nicht nur nach dem Recht des Landes,
in dem sie getroffen werden. Unter Umständen ge-
nügt es, dass LANXESS auf irgendeinem Markt
der Welt mit Unternehmen eines anderen Staates
konkurriert, um selbst Gesetzen dieses Staates zu
unterliegen. Ausländische Rechtsordnungen sehen
häufig wesentlich strengere Sanktionen – auch für
das Unternehmen selbst – und vielfach deutlich hö-
here Schadenersatzansprüche bei Gesetzesver-
stößen vor. Im jeweiligen Land befindliche Vermö-
genswerte können bisweilen schon im Verdachts-
fall beschlagnahmt werden. Im Extremfall kann ein
in einem Land legales Verhalten in einem anderen
Land strikt verboten sein. Hier gilt es in erster Linie,
sich Kenntnis von der jeweiligen Rechtslage zu
verschaffen beziehungsweise die Gesetzeskon-
formität durch die Einschaltung der hierfür kompe-
tenten Fachabteilung oder Landesorganisation
sicherzustellen.

Ein Unternehmen handelt immer durch Men-
schen. Bei der Wahrung der Rechtsordnung
sind das Interesse des Unternehmens und das
Interesse seiner Mitarbeiter völlig identisch.

Jeden Mitarbeiter trifft daher die Pflicht, geltendes
Recht zu befolgen, und jeder Vorgesetzte muss da-
für sorgen, dass seine Mitarbeiter diese Pflicht er-
füllen. Die nachstehenden Grundsätze gelten im
Umgang mit Kollegen, Kunden, Lieferanten, ande-
ren Unternehmen und Behörden. Sie sollen helfen,
Verhaltensanforderungen in ausgewählten Berei-
chen auf die tägliche Arbeit zu übertragen. Das
vorliegende Programm will Schwerpunkte heraus-
stellen, die in der Praxis besondere Bedeutung auf-
weisen. Zu ihrer Beachtung ist jeder Mitarbeiter
verpflichtet. Die Regeln gehen jeder etwaigen ent-
gegenstehenden Weisung eines Vorgesetzten vor.

In einem solchen Fall schafft der Rat der zu Beginn
genannten Fachabteilungen Sicherheit. Die Rechts-
ordnung als Quelle von Verhaltensanforderungen
wird durch ethische Grundsätze ergänzt. Ethik be-
schreibt den gesellschaftlichen Grundkonsens
gegenüber Werten, die für das soziale Verhalten
und den fairen und respektvollen Umgang mitein-
ander unerlässlich sind. Hierzu bekennen wir uns.

1. Fairer Wettbewerb – keine verbotenen
Kartellabsprachen

Das Unternehmen bekennt sich ohne jede
Einschränkung zum fairen Wettbewerb und zur
fairen Vertragsgestaltung gegenüber seinen
Geschäftspartnern.

Das Gleiche erwarten wir auch von anderen. Die
wichtigsten kartellrechtlichen Tabus sind: Preisab-
sprachen, Absprachen über Marktanteile, Kapazi-
tätsabsprachen, Aufteilung regionaler Märkte, Auf-
teilung von Kunden und Preisbindungen. Schon ein
abgestimmtes Verhalten („concerted actions“), in-
formelle Gespräche oder formlose Gentlemen
Agreements, die eine Wettbewerbsbeschränkung
bezwecken oder bewirken können, sind verboten.
Auch der Anschein eines solchen konspirativen
Geschehens ist zu vermeiden.

Auch wenn ein Geschäft unverschuldet in eine
Krise geraten sein sollte, ist eine Selbsthilfe durch
Kartellabsprachen nicht zu rechtfertigen. Es gibt im
Einzelfall legale Wege der Abhilfe. Vorsicht ist beim
Umgang mit Marktinformationen geboten. Ver-
bände bieten auf ihren Tagungen Gelegenheit, mit
Wettbewerbern zusammenzutreffen und gemein-
sam interessierende Fragen zu erörtern. Dies ist
völlig legitim, wenn die Grenzen des Kartellrechts
gewahrt werden. Auch Marktforschung ist unver-
zichtbar und natürlich gleichermaßen zulässig.
Aber nicht alle Mittel der Informationsbeschaffung
– wie z.B. bestimmte organisierte Marktinforma-
tionsverfahren – sind dafür geeignet.

Auch „Benchmarking“ mit Wettbewerbern ist grund-
sätzlich möglich. Allerdings: In all diesen Fällen gibt
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es „Spielregeln“, die darauf hinauslaufen, wettbe-
werblich empfindliche Informationen so zu anony-
misieren, dass ihre Herkunft nicht mehr identifiziert
werden und dadurch ein Einfluss auf das aktuelle
Marktgeschehen ausgeschlossen werden kann. 

Mit Wettbewerbern können keine Informationen
über Kundenbeziehungen, Preise, bevorstehende
Preisänderungen, in der Regel Kosten o.ä. ausge-
tauscht werden. Eigene Kalkulationen, Kapazitäten
oder Planungen dürfen gegenüber Mitbewerbern
nicht offen gelegt werden. Ausnahmen kommen in
Betracht, wenn das Unternehmen ein Geschäft er-
wirbt, veräußert oder in ein Joint Venture (Gemein-
schaftsunternehmen) einbringt. Hierfür ist eine Ge-
heimhaltungsvereinbarung Voraussetzung, die das
Ziel der Transaktion zweifelsfrei beschreibt. Auch
muss der Datenaustausch auf das Maß beschränkt
werden, das notwendig ist, um die Sinnhaftigkeit
der Transaktion beurteilen zu können.

Geschäftsveräußerungen, Unternehmenskäufe
oder Joint-Venture-Vorhaben unterliegen in der
Regel der Fusionskontrolle durch verschiedene
Kartellbehörden im In- und Ausland.

Im Rahmen dieser Genehmigungsverfahren müs-
sen den Behörden umfangreiche Informationen zur
Verfügung gestellt werden. Diese müssen wahr-
heitsgemäß und vollständig sein. Im Kartellrecht
gibt es vielfältige Auslegungsprobleme, weil Geset-
zestexte nicht jeden denkbaren Sachverhalt be-
schreiben können. Beispielsweise sei an sog. Co-
Producer-Abkommen/Lohnherstellungsverträge
und Lizenzverträge mit Wettbewerbern erinnert.
Hier kann nur durch rechtliche Beratung sicherge-
stellt werden, dass unbeabsichtigte Gesetzesver-
stöße erkannt und legale Alternativlösungen gefun-
den werden. 
Keineswegs rechtswidrig sind Positionen der Markt-
beherrschung, wenn diese beispielsweise auf eige-
ner Leistung, auf eigenen gewerblichen Schutz-
rechten oder – vorbehaltlich einer fusionskontroll-
rechtlichen Prüfung – auf Lizenzen Dritter beruhen.
Patente begründen vom Gesetzgeber erlaubte
Monopole auf Zeit. Marktbeherrschung darf aller-
dings nicht missbraucht werden.

2. Gefahrstoffe: Gewährleistung der Sicherheit

Gefahrstoffe dürfen nur in entsprechend gekenn-
zeichneten Behältnissen und diese nur in zugelas-
senen Lägern gelagert werden. Der Zugriff unbe-
fugter Dritter ist zu verhindern. Beim Umgang mit
Gefahrstoffen sind die einschlägigen Vorschriften
und technischen Regeln einzuhalten. Verbotene
Stoffe dürfen nicht hergestellt oder in das Unter-
nehmen gebracht werden.

3. Arbeitssicherheit:
Jeder ist angesprochen

Jeder Mitarbeiter ist für die Arbeitssicherheit in
seinem Bereich mitverantwortlich. Umwelt-
schutz-, Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheits-
vorschriften sind strikt anzuwenden.

Ein großes Problem im Umgang mit Gefährdungs-
quellen ist die im Laufe der Zeit nachlassende
Sorgfalt, weil die Einhaltung von Sicherheitsvor-
schriften als lästig empfunden wird, und man die
Überzeugung entwickelt, das Gefährdungspoten-
zial zu beherrschen. Jeder Mitarbeiter muss sich
im eigenen Interesse, aber auch im Interesse der
Kollegen und des ganzen Unternehmens zwingen,
die Sicherheitsvorschriften konsequent anzuwen-
den. Dabei kommt den Vorgesetzten eine wichtige
Vorbildfunktion zu.

4. Anlagensicherheit:
Sorgfalt bei Planung und Betrieb

Anlagen bedürfen der sorgfältigen Planung und der
häufigen Kontrolle und Wartung. Mitarbeiter müs-
sen gründlich eingewiesen, geschult und beauf-
sichtigt werden. Nur wenn diese Maßnahmen
durchgeführt werden, können Betriebsstörungen,
Unfälle oder Störfälle vermieden werden, und das
Unternehmen ist in solchen Fällen in der Lage, ei-
ner strafrechtlichen Verfolgung der jeweils für den
Betrieb Verantwortlichen sicher entgegenzutreten.
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5. Produktsicherheit durch
Produktbeobachtung

Zur Gewährleistung eines sicheren Umgangs un-
serer Kunden mit den Produkten bedarf es einer
konstanten Beobachtung des Marktes. 

Die Grundsätze des „product stewardship“ ver-
langen die Übernahme einer Verantwortung für
das Produkt und den gesamten Produktzyklus.

Erkannte oder für möglich gehaltene Gefahren, die
sich aus dem Umgang mit einem Produkt ergeben
– und sei es durch die Kombination mit einem
Fremdprodukt –, sind sofort den für die Produktbe-
obachtung in den Geschäftsbereichen zuständigen
Stellen zu melden. Bei jedem Produkt muss der
Abnehmer auf die mit der Verwendung einherge-
henden Risiken hingewiesen werden. Jedes Pro-
dukt muss mit den erforderlichen Warnhinweisen
versehen sein.

6. Schutz der Umweltmedien

LANXESS hat sich nach den Regeln der
Responsible-Care-Initiative selbst verpflichtet,
seine Leistungen kontinuierlich zu verbessern.

Die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden dürfen
in der Regel gewerblich nur im Rahmen einer zu-
vor erteilten Genehmigung in Anspruch genommen
werden.

Die Errichtung und der Betrieb chemischer Produk-
tionsanlagen sind ebenfalls in aller Regel genehmi-
gungspflichtig. 

Der ungenehmigte Betrieb, jedes gezielte oder
bloß in Kauf genommene Überschreiten der dem
Anlagenbetrieb in einer Genehmigung gesetzten
Grenzen oder die nicht genehmigte Einleitung von
Stoffen in ein Gewässer setzt die dafür Verantwort-
lichen der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung
aus. Daneben können Schadenersatzansprüche
Dritter zu einer finanziellen Belastung des Unter-
nehmens führen. Jede ungenehmigte Freisetzung

von Stoffen ist daher zu vermeiden. Beim Umgang
mit umweltbelastenden Ausgangs- und Endproduk-
ten - Transport, Be- und Entladen, Lagerung,
chemische Umwandlung – muss die Sicherheit ge-
wahrt werden. 

Ist es dennoch zu einer unbeabsichtigten Freiset-
zung oder einem ähnlichen Unfall gekommen,
müssen die für Umweltschutz zuständigen Stellen
des Unternehmens unverzüglich unterrichtet wer-
den. Hierzu gibt die HSE – Anweisung „Ereignis-
management bei LANXESS“ die erforderlichen In-
struktionen. Nur bei rechtzeitiger Kenntnis können
die Auswirkungen begrenzt werden. Kein Mitarbei-
ter hat allein wegen einer solchen Mitteilung Nach-
teile zu erwarten, wohl aber, wenn er eine derartige
Mitteilung unterlässt.

7. Einhaltung des Völkerrechts und 
des internationalen Handelsrechts

Kein Mitarbeiter, insbesondere kein in der For-
schung und Entwicklung tätiger Mitarbeiter, darf
selbst oder mit anderen Forschungen unternehmen
oder Substanzen herstellen, die in Widerspruch
zum Chemiewaffenübereinkommen stehen. Kein
Mitarbeiter unseres Unternehmens darf sich wis-
sentlich an der Entwicklung von Substanzen oder
Systemen beteiligen, von denen er annehmen
muss, dass sie dem Exportkontrollrecht unterfallen
und ohne Genehmigung der zuständigen Behörden
in Drittländer verbracht werden. Kein Mitarbeiter
darf Know-how, das er im Rahmen seiner Tätigkeit
für LANXESS erworben hat, zu diesem Zweck nut-
zen oder Dritten anbieten.

8. Engagement in der Forschung:
LANXESS schützt den eigenen Wissens-
vorsprung und achtet die Rechte anderer

Die Ergebnisse unserer wissenschaftlichen
Forschung und unsere technischen Entwick-
lungen stellen wertvolle Güter dar. Darauf ba-
sieren nicht nur Entscheidungen von erheb-
licher wirtschaftlicher Bedeutung.
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Auch die Sicherheit und das Wohlergehen unserer
Mitarbeiter, Kunden und Mitbürger können davon
abhängen. Unsere Wissenschaftler und Techniker
sind daher verpflichtet, die Ergebnisse ihrer Tätig-
keit entsprechend den gültigen wissenschaftlich-
technischen Standards zu erarbeiten, zu dokumen-
tieren und zu kommunizieren. Erfindungen, Pa-
tente und sonstiges Know-how sind für die Zukunft
unseres Unternehmens von überragendem Wert.
Patente und das damit verbundene Recht, andere
von der Nutzung der Erfindung für eine gewisse
Zeit ausschließen zu dürfen, sind der „Lohn“ für un-
sere Anstrengungen und Aufwendungen in den Be-
reichen Forschung und Entwicklung. 

Auf die entsprechende rechtliche Absicherung der
Erfindungen ist daher größte Sorgfalt zu legen.
Kein Mitarbeiter darf neue Erkenntnisse oder Be-
triebsgeheimnisse in irgendeiner Form an Dritte
weitergeben. Verfahren, Substanzen und Techni-
ken sind unter allen Umständen geheim zu halten,
soweit sie nicht allgemein bekannt sind. Alle Ver-
einbarungen mit Dritten, die die Vergabe einer Li-
zenz oder den Transfer von Know-how zum Ge-
genstand haben, müssen vor Abschluss von der
zuständigen Abteilung überprüft worden sein. Bei
der Produktentwicklung ist die Rechtslage im Hin-
blick auf bestehende Schutzrechte sorgfältig zu
recherchieren. Jeder Mitarbeiter hat wirksame
Schutzrechte Dritter zu respektieren und ihre unge-
nehmigte Nutzung zu unterlassen. Die Verletzung
eines solchen Rechts kann negative Folgen für uns
und unsere Kunden haben: Neben Schadenersatz-
forderungen, die im Fall der wissentlichen Patent-
verletzung bis zum Mehrfachen des sonst geschul-
deten Betrages gehen können, drohen Beschlag-
nahmen an den Grenzen unserer Exportländer. 

In Zweifelsfällen muss die rechtliche Lage im Vor-
feld gutachtlich untersucht werden.

Das Ausforschen der Entwicklungsleistungen an-
derer Mitarbeiter oder Außenstehender ist verbo-
ten. Kein Mitarbeiter darf sich unbefugt Geheim-
nisse eines Dritten verschaffen und nutzen. Infor-
mationen über Dritte sollen grundsätzlich nur aus
allgemein zugänglichen Quellen gewonnen wer-

den. Softwareprogramme dürfen auch aus Sicher-
heitsgründen nur von dazu besonders autorisierten
Mitarbeitern installiert werden. Dabei sind die vom
Hersteller vorgegebenen Lizenzbedingungen, ins-
besondere hinsichtlich der Anzahl der zugriffs-
berechtigten Computerarbeitsplätze, zu beachten.
Zur Klärung von Einzelfragen des Know-how-
Schutzes stehen die Rechtsabteilungen und Cor-
porate Security beratend zur Verfügung.

9. Trennung von Privat- und Unternehmens-
sphäre: Interessenkonflikte müssen
vermieden werden

Jeder Mitarbeiter muss seine privaten Interes-
sen und die des Unternehmens trennen. Auch
Personalentscheidungen dürfen nicht von
privaten Interessen und Beziehungen geprägt
sein. Mögliche Interessenkonflikte müssen so-
fort offen gelegt werden. 
Bei Unregelmäßigkeiten aller Art muss in jedem
Fall durch die jeweiligen Vorgesetzten die
Leitung der Konzernrevision unverzüglich ein-
geschaltet werden.

Geschäftsbeziehungen zu Dritten:
Nur sachliche Kriterien zählen
Lieferanten werden grundsätzlich nur nach den Kri-
terien Preis, Qualität, Zuverlässigkeit, technologi-
scher Standard, Produkteignung, Bestehen einer
lang andauernden und konfliktfreien Geschäfts-
beziehung, Zertifizierung nach den Standards der
ISO oder nach der Öko-Audit-Verordnung und Vor-
handensein eines Qualitätsmanagements ausge-
wählt. Keinesfalls dürfen persönliche Beziehungen
oder Interessen einen Vertragsabschluss mit be-
einflussen. Beratungsleistungen oder Empfehlun-
gen, die LANXESS-Mitarbeiter gegenüber anderen
erbringen, dürfen nicht durch materielle oder imma-
terielle Vorteile motiviert sein. 

Kein Mitarbeiter darf direkt oder indirekt im Zu-
sammenhang mit dienstlichen Tätigkeiten, ins-
besondere bei der Anbahnung, Vergabe oder
Abwicklung eines Auftrags – gleich, ob mit
einer Privatperson, einem Unternehmen oder
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einer Institution des öffentlichen Rechts –,
einen persönlichen Vorteil fordern, annehmen,
anbieten oder gewähren.

Keinem Amtsträger – auch wenn er einem auslän-
dischen Staat angehört – und keinem Mitarbeiter
anderer Unternehmen dürfen Vorteile irgendwel-
cher Art zugedacht werden. Dieses Verbot gilt für
alle Arten von Zuwendungen. Ausnahmen beste-
hen lediglich bei allgemein üblichen, d.h. symbol-
haften und geringwertigen Gelegenheits- oder
Werbegeschenken. Das Verbot gilt auch, wenn
etwa die Entscheidung für einen bestimmten Ver-
tragspartner auch ohne die Gewährung von Vortei-
len gefallen wäre. Auch hier ist bereits der Eindruck
sachfremder Erwägungen strikt zu vermeiden. So-
weit ein Mitarbeiter mit einem entsprechenden An-
gebot konfrontiert wird, muss er dies sofort seinem
Vorgesetzten mitteilen. Stets gilt: Sollte ein Verhal-
ten woanders zu beobachten sein, ist dies kein
Rechtfertigungsgrund für eigenes Fehlverhalten.
Bei Teilnahme an einer Ausschreibung ist jegliche
Absprache mit möglichen Mitbietern strikt verboten.
Schreibt LANXESS selbst die Erbringung einer
Leistung aus, so ist jede Weitergabe von Informa-
tionen über einen Bieter oder sein Angebot an
einen anderen Bieter ebenfalls verboten.

Umgang mit  Unternehmenseigentum:
keine Nutzung für private Zwecke
Kein Mitarbeiter darf ohne ausdrückliche Zustim-
mung der zuständigen Stelle Einrichtungen (z.B.
Geräte, Warenbestände, Fahrzeuge, Büromaterial,
Unterlagen, Akten, Datenträger) oder Arbeitskräfte
des Unternehmens für private Zwecke nutzen.
Ohne schriftliche Erlaubnis des Vorgesetzten darf
Unternehmenseigentum nicht aus dem räumlichen
Bereich des Unternehmens entfernt werden. Ohne
Genehmigung dürfen auch Datenbestände, Pro-
gramme oder Unterlagen nicht kopiert und aus
dem Unternehmen geschafft oder in das Unterneh-
men eingebracht werden.

Private Betätigung: Integrität ist unabdingbar
Jeder Mitarbeiter muss die beabsichtigte Aufnahme
eines weiteren Beschäftigungsverhältnisses – auch

im Rahmen einer freien Mitarbeiterschaft – oder
die Absicht einer aktiven unternehmerischen Betä-
tigung der Personalabteilung mitteilen. Dies gilt ins-
besondere für die Übernahme von Funktionen in
Unternehmen, mit denen LANXESS in Geschäfts-
beziehung oder in einem Konkurrenzverhältnis ste-
hen könnte. Der Erwerb von Anteilen eines ande-
ren Unternehmens ist jedem Mitarbeiter freigestellt.
Eine private Betätigung in Vereinen, Parteien oder
sonstigen gesellschaftlichen, politischen oder sozi-
alen Institutionen wird von LANXESS begrüßt, so-
weit die Inanspruchnahme nicht die Erfüllung der
arbeitsvertraglichen Pflichten gefährdet. Bei priva-
ten Meinungsäußerungen in der Öffentlichkeit soll
sich jedoch ein Mitarbeiter nicht auf seine Rolle im
Unternehmen berufen.

Insiderregeln: Ein Wissensvorsprung darf nicht
zum persönlichen Vorteil ausgenutzt werden
Kein Mitarbeiter darf interne Kenntnisse über Vor-
haben des Unternehmens – etwa die beabsichtigte
Veräußerung von Unternehmensteilen, den Erwerb
fremder Unternehmen, die Gründung von Joint
Ventures oder sonstige börsenkursrelevante Tat-
sachen (sog. Insiderinformationen) – zum Zwecke
der Bereicherung ausnutzen, sei es unmittelbar
oder sei es unter Einschaltung eines Dritten. 
Kein Mitarbeiter darf entsprechende Kenntnisse
an nicht am konkreten Projekt Beteiligte oder an
Dritte weitergeben. Die Weitergabe an andere am
konkreten Projekt Beteiligte darf nur auf Basis 
„need-to-know“ unter Wahrung aller anwendbaren
Geheimhaltungsvorschriften erfolgen.

10. Das Verhalten untereinander:
Fairness und Respekt sind gefragt

Jeder Mitarbeiter muss wissen, dass auch sein
Verhalten dem Unternehmen zugerechnet wird und
damit dessen Ruf nach außen wie nach innen
prägt. Das Unternehmen erwartet daher von jedem
Mitarbeiter einen freundlichen, sachbetonten und
fairen Umgang mit Kolleginnen, Kollegen und
Dritten. 

Niemand darf wegen seiner Rasse, seiner Haut-
farbe, seiner Nationalität, seiner Abstammung,



September 2005 Corporate Compliance Richtlinie

LANXESS – Kodex für gesetzmäßiges und verantwortungsbewusstes Handeln Seite 8 von 11

seines Glaubens, seines Geschlechts, seines
Alters, seiner körperlichen Konstitution oder
seines Aussehens unsachlich benachteiligt, be-
günstigt, belästigt oder ausgegrenzt werden. 

Bei dauerhaften Konflikten sind der Vorgesetzte
und die Personalabteilung mit dem Ziel einer sach-
gerechten Lösung einzuschalten. Sexuelle Belästi-
gung ist verboten. Jeder Mitarbeiter hat ein Recht
darauf, gegen Belästigungen geschützt zu werden.
Es ist nicht entscheidend, ob der belästigende Mit-
arbeiter oder die belästigende Mitarbeiterin sein
bzw. ihr eigenes Verhalten für üblich oder akzepta-
bel hält oder ob der oder die Betroffene eine Aus-
weichmöglichkeit hat. 

Der Umgang aller Mitarbeiter muss in erster Linie
von Vertrauen geprägt sein. Kommunikation ist die
Grundlage jeglicher Entscheidungsvorbereitung.
Jeder Mitarbeiter muss bestrebt sein, möglichst viel
eigenen und an anderer Stelle im Unternehmen
vorhandenen Sachverstand in einen Entschei-
dungsprozess einzubinden. Zu einer erfolgreichen
Projektarbeit gehört neben der Teamfähigkeit aber
auch die eigene Initiative.

11. Umgang mit Akten und Aufzeichnungen:
Schutz und Ordnung

Alle einem Arbeitsplatz zugehörenden Unterlagen
und Datenträger dürfen nicht in die Hände von Un-
befugten geraten und sind grundsätzlich unter Ver-
schluss zu halten. Besondere Beachtung ist der
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen zu widmen. Computer sind durch die Vergabe
und den häufigen Wechsel von Passworten zu
schützen. Es muss sichergestellt sein, dass auch
bei längerer Abwesenheit vom Arbeitsplatz kein
Dritter Zugriff auf Datenbestände nehmen kann.
Kein Mitarbeiter darf von Geschäftsunterlagen oder
Dateien des Unternehmens für andere als dienst-
liche Zwecke Abschriften oder Kopien fertigen. 

Vom Fall der Vertretung und vom Vorgesetzten ab-
gesehen, besteht kein Zugriffsrecht auf nicht die
eigene Tätigkeit betreffende Informationen. Jede

nicht dienstlich begründete gezielte Kenntnis-
nahme von an andere gerichteten Mitteilungen ist
daher unzulässig. Bei allen persönlich adressierten
Sendungen ist das Briefgeheimnis zu wahren.

Jedes beschriebene Blatt Papier und jeder Daten-
träger kann aber im ungünstigsten Fall auch in die
Hände eines Mitbewerbers oder eines Prozessgeg-
ners gelangen und dann gegen unser Unterneh-
men verwendet werden. Dies ist bereits bei der Er-
stellung von Dokumenten – hierzu zählen auch e-
mails – zu berücksichtigen. Zur Klärung von Einzel-
fragen stehen die Rechtsabteilungen und Corpo-
rate Security zur Verfügung.

Alle Aufzeichnungen und Akten sind so zu füh-
ren, dass eine jederzeitige Vertretung gewähr-
leistet ist. Dies setzt u.a. eine vollständige,
klare und nachvollziehbare Aktenführung vor-
aus.

12. Verhalten gegenüber Behörden:
Kooperation bei Wahrung unserer Rechte

Das Unternehmen ist bestrebt, mit allen zustän-
digen Behörden ein kooperatives und von Of-
fenheit geprägtes Verhältnis zu pflegen.

Dabei darf nicht verkannt werden, dass einige Be-
hörden auch die Aufgabe haben, Verstöße gegen
geltendes Recht zu ahnden. Derartige Verfahren
verlaufen nach bestimmten Regeln. Zu diesen
Regeln gehört auch das Recht der Betroffenen auf
juristischen Beistand. 

Die Wahrnehmung dieses Rechtes und die Inan-
spruchnahme des „Schweigeprivilegs“ sind kein
Schuldeingeständnis. Hier sollte schon die Ertei-
lung von Auskünften und die Vorlage von Akten nur
nach Rücksprache mit den Rechtsabteilungen er-
folgen. Gegebenenfalls sollte ein Anwalt des eige-
nen Vertrauens hinzugezogen werden.

Bei Anhörungen, Vernehmungen oder Durchsu-
chungen durch die Polizei oder die Staatsanwalt-
schaft ist es im Übrigen Sache der Mitarbeiter der
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Rechtsabteilungen, die Rechte der Betroffenen zu
wahren. Alle Mitarbeiter, die für die Zusammenstel-
lung und Übermittlung von Informationen über das
Unternehmen an Börsenaufsichtsbehörden, an an-
dere Behörden oder für sonstige öffentliche Mittei-
lungen des Unternehmens verantwortlich sind,
werden diese Informationen vollständig, offen, rich-
tig, rechtzeitig und in verständlicher Form zur Ver-
fügung stellen. 

III. Vorkehrungen zur
Beachtung  dieses
Programms:
Information und Schutz
im Vorfeld, Sanktionen
bei Nichtbeachtung

Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern die
Nutzung aller erforderlichen Informationsquellen
und die Beratungsleistung der Rechtsabteilungen
an, um Gesetzesverstöße zu vermeiden. Es bietet
seinen Mitarbeitern auch Schutz bei unberechtig-
ten Aktionen durch Behörden.

Gesetzesverstöße werden jedoch nicht hingenom-
men. Das Unternehmen setzt die Beachtung der
vorstehenden Regeln durch. Verstöße können u.a.
mit Abmahnungen, mit der Geltendmachung von
Schadenersatzforderungen oder der Kündigung
des Arbeitsverhältnisses geahndet werden. In
Zweifelsfällen kann und muss sich jeder Mitarbeiter
bei den anfangs genannten kompetenten Stellen
im Unternehmen Rat holen. Es ist im Übrigen nicht
damit getan, dieses Programm zur Kenntnis zu
nehmen. 

Jeder Mitarbeiter ist aufgerufen, sein eigenes
Verhalten anhand der vorstehenden Maßstäbe
zu überprüfen und sich der Bereiche klar zu
werden, in denen Verbesserungen möglich
sind.

Jeder Vorgesetzte muss seinen Bereich so organi-
sieren, dass ihn Meldungen über Rechtsverstöße
immer erreichen können. Missstände müssen aktiv
angesprochen werden können. Vorgesetzte müs-
sen aber auch aus eigener Initiative regelmäßig
Kontrollen durchführen und das Gespräch mit den
Mitarbeitern suchen. Informationen können Hol-
und Bringschulden sein. Dieses Programm ist auf
eine stetige Beachtung der gesetzlichen Vorgaben
ausgerichtet. Seine Umsetzung verlangt darüber
hinaus, dass die Kenntnis der gesetzlichen Vorga-
ben und deren Einhaltung zum Gegenstand der
betrieblichen Aus- und Weiterbildung gemacht wer-
den. Erst die regelmäßige Befassung mit der Mate-
rie erzeugt das nötige Bewusstsein. 

Die vorstehenden Grundsätze müssen stets ge-
lebte Unternehmenskultur sein. Ihre Wahrung ba-
siert auf der nötigen Sensibilität für die rechtlichen
Grenzen des eigenen Handelns und der Bereit-
schaft, dieses Handeln an rechtlichen Maßstäben
messen zu lassen. 

Einrichtung eines Compliance Committees
Die LANXESS AG richtet für sich und ihre Tochter-
gesellschaften ein Compliance Committee ein. Es
steht unter der Leitung des Compliance Officers,
der dem Vorstand angehört oder ihm direkt berich-
tet. Dem Compliance Committee gehört mindes-
tens ein Jurist an. Die Namen der Mitglieder des
Compliance Committees und der des Compliance
Officers werden unternehmensweit bekannt ge-
macht. Für einzelne Gesellschaften oder für Regio-
nen innerhalb des Konzerns können zusätzlich
zum Compliance Committee der LANXESS AG lo-
kale Compliance Committee eingerichtet werden.
Diese lokalen Compliance Committees sind dem
Compliance Committee der LANXESS AG be-
richtspflichtig.

Das Compliance Committee der LANXESS AG
und die lokalen Compliance Committees haben
die Aufgabe, mit Zuschnitt auf das jeweilige Ge-
schäft systematische Ausbildungs- und Umset-
zungsmaßnahmen unter diesem Programm zu
entwickeln, zu kommunizieren, durchzuführen
und zu beaufsichtigen.
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Weiterhin haben das Compliance Committee der
LANXESS AG und die lokalen Compliance Com-
mittees die Aufgabe, mitgeteilte Compliance-Ver-
stöße zu untersuchen und gegebenenfalls erforder-
liche Korrekturmaßnahmen zu veranlassen. Das
Compliance Committee der LANXESS AG berich-
tet dem Konzernvorstand von LANXESS über mit-
geteilte Compliance-Verstöße, durchgeführte
Untersuchungen und ihre Ergebnisse, über ergrif-
fene Korrektur- und Disziplinarmaßnahmen und die
unter diesem Programm veranlassten systemati-
schen Ausbildungs- und Umsetzungsmaßnahmen. 

Mitteilungspflichten
Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, Verletzungen
dieses Compliance Programms unverzüglich
mitzuteilen.

Entsprechende Anzeigen sollten an den Compli-
ance Officer, ein anderes Mitglied des Compliance
Committee, den jeweiligen Vorgesetzten, die Kon-
zernrevision oder an die Rechtsabteilung erfolgen.
Die Anzeige kann auch anonym vorgetragen wer-
den. Das Compliance Committee wird hierfür eine
telefonische Hotline einrichten. Alle Vorgesetzten
sind verpflichtet, die Tätigkeiten ihrer Mitarbeiter
auch hinsichtlich eventueller Verstöße gegen die-
ses Programm zu überwachen. Festgestellte Ver-
stöße oder durch die Mitarbeiter vorgetragene An-
zeigen sind unverzüglich dem Compliance Com-
mittee mitzuteilen. Das Unternehmen wird sicher-
stellen, dass kein Mitarbeiter allein aufgrund einer
gutgläubigen Anzeigeerstattung auf irgendeine
Weise benachteiligt wird. Soweit der Anzeigeerstat-
ter selbst an Verstößen gegen dieses Programm
mitgewirkt hat, wird das Unternehmen bei even-
tuellen Maßnahmen gegen den Anzeigeerstatter
berücksichtigen, ob durch die Anzeige oder eine
rechtzeitige Mitwirkung bei der Aufklärung von Ver-
stößen Schaden vom Unternehmen abgewendet
werden konnte.

Überprüfung
Die GF Internal Auditing wird im Auftrag des Kon-
zernvorstandes in regelmäßigen Abständen die
Einhaltung dieses Programms überprüfen. Sie wird
hierzu im erforderlichen Umfang auch Mitarbeiter
befragen, Unterlagen einsehen und Standort-
besichtigungen durchführen.
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